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Auftrag des Integration Point

Ziel des Integration Point ist es, geflüchteten Menschen mit einer 
Bleiberechtsperspektive zeitnah einen Weg in Ausbildung und Arbeit zu 
eröffnen.

Rechtskreisübergreifend werden geflüchtete Menschen zu ihren 
Möglichkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, zu Sprachkursen, zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen und 
passenden Integrationsmaßnahmen beraten.

Im Rechtskreis des SGB II (Jobcenter) erfolgt darüber hinaus die 
Bearbeitung der Leistungsanträge von Erstantragsstellern.
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1 Standort, 1 Kreis, 10 Kommunen

• geballte Kompetenz an einem Standort
• gemeinsame Eingangszone
• ständiger Austausch
• gegenseitige Unterstützung
• Zusammenarbeit mit dem Kreis
• Hotline Ausländerbehörde
• Kommunales Integrationszentrum

• Fahrtkostenübernahme im SGB II möglich



Seite 4

Zugang zum Integration Point

Der Integration Point ist die erste Anlaufstelle in Fragen zum Arbeitsmarkt 
für folgende Personengruppen:

• Personen mit Aufenthaltsgestattung
• Personen mit einem humanitären Aufenthaltstitel
• Personen mit einer Duldung
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Beratung, Vermittlung und Unterstützung für Flüchtlinge 

Personen mit einer BüMA/ Aufenthaltsnachweis

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (während der Durchführung des 
Asylverfahrens)

Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach folgenden Regelungen des AufenthG:

§ 23 (1) Krieg im Heimatland
§ 24 Aufenthalt zum vorübergehenden Schutz 
§ 25 (4) Vorübergehender Aufenthalt
§ 25 (5) Unmöglichkeit der Ausreise

Personen mit einer Duldung bis 18 Monate nach der Aussetzung der 
Abschiebung 
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Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen im IP

• alle Mitarbeiter sind in Interkultureller Kompetenz geschult und meist durch 
ihre Herkunft bereits sensibilisiert

• Alle Mitarbeiter sind mehrsprachig
• mehrsprachige Dokumente: Arbeitspakete/ Flyer/ Broschüren
• Eigene Dolmetscherin für Arabisch
• Einsatz von Integrationslotsen des Kreises
• Einsatz einer Dolmetscher- Hotline

23 Mitarbeiter arbeiten „Hand in Hand“! 
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Erste Schritte im Integration Point

 Ausweis und Meldebescheinigung 
 Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über die 

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. Bescheinigung über § 25 
Absatz 5 Aufenthaltsgesetz inklusive entsprechendem 
Zustellungsbescheid

 Einstellungsbescheid über Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

(=> Sozialamt der jeweiligen Stadt)
 Nachweis Kosten der Unterkunft und Heizung (Gebührenbescheid oder 

Mietvertrag)
 Bankverbindung (=> Kontoeröffnung) + Kontoauszüge (volle 3 Monate, 

alternativ ab Eröffnung)
 Schulbescheinigung
 Verpflichtungserklärung vorhanden
 Sozialversicherungsnummer und Angaben zur Krankenversicherung

 Mitgliedsbescheinigung einer Wahlkrankenkasse.
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Erste Schritte im Integration Point Teil II

Antrag auf Kindergeld

=> bei persönlicher Vorsprache: Familienkasse Düsseldorf, Grafenberger Allee 300,
=> postalisch: Familienkasse Nordrhein-Westfalen West, Postfach: 50574 Köln

Antrag auf Elterngeld

 Voraussetzung: Kind muss unter 24 Monate alt sein
 Antragstellung bei der Elterngeldstelle des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 

47, 40822 Mettmann

Steueridentifikationsnummern müssen vorliegen, sonst beantragen beim 
Bundesamt für Finanzen
Antragsunterlagen gibt es im Integration Point

Sozialticket: Der Integration Point, wie auch die anderen Geschäftsstellen des 
Jobcenter, stellen ein Sozialticket aus. Die Wertmarken können bei der Rheinbahn
erworben werden. 

Wohnungssuche siehe Infoblatt „Wohnungssuche“ Mietrichtwerte Kreis Mettmann, 
unbedingt vollständig ausgefüllte Vermieterbescheinigung einreichen
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Maßnahmen für erwachsene

Flüchtlinge SGB II + SGB III
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Sprachkurse

Perspektiven
für Flüchtlinge

MAGVB Vorschalt-
maßnahme

geplant:
AGH Flüchtlinge

MAT

Alternative zur Kompetenzfeststellung 
bei konkretem Beruf:

Projekt Prototyping Transfer  der IHK –
Berufsanerkennung mit 
Qualifikationsanalysen

nach § 14 BQFG

FbW

Umschu-
lung

Teilquali-
fikation

Förderzentrum
für Flüchtlinge

Sprache und
Kompetenzfest-
stellung beim AG

Anpassungs-
fortbildung

Praktikum
(Beachtung

MiLoG)

gg
f.

gg
f. 
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fo

rt

nach Kompetenzfeststellung

Akquise
von Kundinnen u. Kunden für AA u. JC in 
den Landesaufnahmeeinrichtungen, incl. 

erster Datenerfassung durch Dritte
(z. B. Malteser)

Nachbetreuung
von integrierten Kundinnen u. 

Kunden durch AA / JC analog INA

Rechtskreiswechel unterbricht nicht die Maßnahme! | Bei FbW u. EGZ 3-monatige Wartezeit berücksichtigen!

GO-Fachdialog 25.02.2016 RD NRW  © Bundesagentur für Arbeit  

http://www.ihk-koeln.de/Qualifikationsanalyse.AxCMS
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i.d.R. zwischen 6 Monaten und 1 Jahr zwischen 8 Wochen und 2,5 Jahren

Nachhaltiger Integrationspfad bezogen auf den Personenkreis der 

Flüchtlinge

Beratungs- und Integrationsprozess

Meldung im

Integration Point

Arbeitsaufnahme

• Identitätsprüfung
• Klärung Aufenthaltsstatus
• Datenaufnahme
• Klärung Sprachkenntnisse
• Qualifikationscheck

Ansprache
in Aufnahme-
einrichtungen / 
Unterkünften

Anerkennung im 

Ausland erworbener 

Abschlüsse

Sprachkenntnisse 

verbessern

• Einstiegskurse 
(§ 421 SGB III)

• BAMF-Integrationskurs
• ESF-Basissprachkurs
• ESF berufsbezogener-

Sprachkurs

Förderung der beruf-

lichen Weiterbildung
(frühestens nach 3 Monaten)

• Anpassungsqualifizierung
• Teilqualifizierung
• Umschulung

Leistung der aktiven 

Arbeitsförderung / 

Kompetenzfeststellung

• Leistungen aus dem 
Vermittlungsbudget

• Maßnahme bei AG
• Maßnahme bei Trägern

Förderung der 

Beschäftigung
(frühestens nach 3 

Monaten)
• Eingliederungs-

zuschuss bei (in der 
Person liegenden) 
Vermittlungshemm-
nissen

• Hinweis auf 
Beratungsstellen

• Anerkennung über § 14 
BQFG ggf. i.V.m. 
Qualifikationsanalyse
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Abbau Qualifikations-
und Sprachdefizite…

durch

Abbau Qualifikations- und 
Sprachdefizite…
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Abbau 
Vermittlungshemm-
nisse…

Profiling

Stärken:
- motiviert und engagiert
- ggf. gut qualifiziert
- mit Berufserfahrung

Potenziale:
Qualifikation:
- kein anerkannter Abschluss
- geringe Deutschkenntnisse

Leistungsfähigkeit
- ggf. Handlungsbedarf bei 

„Arbeits- und Sozialverhalten“

Rahmenbedingungen
- keine soziale Stabilität

Festlegung nächster Schritte in 

der Eingliederungsverein-

barung

maximal 1 Jahr 6 Monate

N

a

c

h

b

e

t

r

e

u

u

n

g

durch

GO-Fachdialog 25.02.2016 RD NRW  © Bundesagentur für Arbeit  



Seite 12

Berufsberatung im Integration Point

• rechtskreisübergreifende Berufsberatung für SGB III und SGB II

• Derzeit 44 Quereinsteigerklassen an 39 Schulen im Kreis

• zusätzlich 7 Unterkünfte für unbegleitete minderjährige geflüchtete Menschen

• intensive Begleitung auch durch Maßnahmen wie PerJuF und AsA

• Enge Zusammenarbeit mit der regulären Berufsberatung
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Flüchtlinge und Unternehmen

Arbeitgeberservice 

Ansprechpartner im Integration Point
Newsletter AGS
„Runder Tisch Unternehmensverbände“
direkte Kontakte mit interessierten Arbeitgebern/ Matchingprozesse

Beschäftigungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen

www.arbeitsagentur.de >>> Unternehmen 
Praktika 
Beschäftigung und Sprachkurs

http://www.arbeitsagentur.de/
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Kooperation / Netzwerkpartner

Bleiberechtsnetzwerk

Ausländerbehörde

BAMF

SprachkursträgerJugendamt

Sozialamt

Flüchtlingsinitiativen

Flüchtlingsrat

Ehrenamtler

Kommune

Unterkünfte

IHK, HWK, Verbände

IQ-Netzwerk
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Kontaktdaten

Team- bzw. Projektleitung Frau Kleine- Benne (SGB II)
Herr Pape (SGB III)
Jobcenter-ME-aktiv.Integration-Point@jobcenter-ge.de
Mettmann.124-Integration-Point@arbeitsagentur.de

Arbeitgeberservice  Dominik Dzaack
Mettmann.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Anschrift Ötzbachstr. 1
40822 Mettmann

Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.30 – 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung; Mittwoch geschlossen

mailto:Jobcenter-ME-aktiv.Integration-Point@jobcenter-ge.de
mailto:Mettmann.124-Integration-Point@arbeitsagentur.de
mailto:Mettmann.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
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Haben Sie noch Fragen?
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!


